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Schweizerische Unternehmen unterstehen der DSGVO, wenn sie Waren oder 
Dienstleistungen an Kunden in der EU anbieten (Art. 3 Abs. 2 lit. a DSGVO).  

Wie verhält es sich, wenn ich in einem Online-Shop Waren oder Dienstleistun-
gen an Kunden in Liechtenstein anbiete?  

Es gibt noch keine abschliessende Antwort dazu. Zwischenstand der Rechtslage 
ist aber folgende:  

• Liechtenstein ist nicht Mitgliedstaat der EU. Somit wird die DSGVO 
nicht unmittelbar anwendbar. 

• Liechtenstein ist Mitglied des EWR (gemeinsam mit Island und 
Norwegen). Gegenwärtig läuft der Übernahmeprozess der DSGVO 
durch den EWR1. 

• Sollte die Übernahme der DSGVO in das EWR-Abkommen beschlossen 
werden, wäre der nächste Verfahrensschritt der Entwurf eines 
Übernahmebeschlusses durch den ‚Gemischten Ausschuss‘. Nach 
Inkrafttreten des Übernahmebeschlusses würde dieser in das EWR-
Abkommen aufgenommen werden und die DSGVO würde in 
Liechtenstein unmittelbare Anwendung finden (keine nationale 
Umsetzung).  

• Damit wäre dann auch ihr Art. 3 Abs. 2 lit. a anwendbar, so dass die 
Ansprache liechtensteinischer Kunden im Ergebnis zur Anwendung der 
DSGVO auf den entsprechenden Anbieter führen würde. 

• Solange dies noch nicht geschehen ist, gilt das Datenschutzgesetz des 
Fürstentums Liechtenstein2 

 

 

                                                
1 http://www.efta.int/eea-lex?f%5b0%5d=field_annex_chapter%3A776&f%5b1%5d=field_annex_chapter%3A941 
2 https://www.gesetze.li/konso/2002.55 
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